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Die Abgeordneten Haller, Praxmarer haben unter der Nr. 1606/J am 
18. September 1991 folgende Anfrage an mich gerichtet: 

1. Sind Sie bereit, im Zuge einer Novellierung des Familienlastenausgleichs­
gesetzes den § 8 Abs. 5 dahingehend zu ändern, den besonderen Betreuungs­
oder Unterhaltsaufwand (z.B. bei Zöliakie) in den Gesetzestext aufzu­
nehmen? 

2. Sind Sie bereit, den in § 8 Abs. 6 zitierten Personenkreis per Erlaß 
dahingehend aufzufordern, eine einmal von einer Universitätsklinik 
diagnostizierten Zöliakie als Behinderung gemäß § 8 Abs. 5 (derzeit lit. b 
und lit. c) anzuerkennen. 

3. Bis wann werden Sie die Novellierung vorlegen? 

Hiezu beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Ich bin der Ansicht, daß Zöliakie, die eine besonders strenge Diät erfordert, 
als erhebliche Behinderung im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
anzusehen ist. Diese Rechtsmeinung wurde bereits vom Bundesministerium für 
Finanzen - als dieses noch für den Familienlastenausgleich zuständig war -
vertreten, und mit Erlaß den Finanzlandesdirektionen und Finanzämtern mit-
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geteilt. Auch im Zuge der Fortbildungsveranstaltungen mit den genannten 
Behörden wurde diese Problematik wiederholt erörtert, und u.a. betont, daß die 
Zöliakie ein schweres Dauerleiden darstelle, das z.B. bei Kindern, die sich im 
schulpflichtigen Alter befinden, zu einer wesentlichen Beeintr~chtigung der 
Schulbildung führt, die schon in der strengen Einhaltung der erforderlichen 
Di~t erblickt werden muß. 

Ich werde die Fachabteilung meines Ressorts anweisen, die Finanzlandes­
direktionen und Finanz~mter bei n~chster Gelegenheit nochmals ausdrücklich auf 
die gegenst~ndliche Problematik hinzuweisen. 

Zu 2.: 

Grunds~tzlich ist festzuhalten, daß auch eine Best~tigung einer inl~ndischen 
Universit~tsklinik als Nachweis über das Vorliegen einer erheblichen 
Behinderung gesetzlich explizit vorgesehen ist. 

Darüberhinaus sind - neben inl~ndischen Krankenanstalten und Schul~rzten -
insbesondere die Amts~rzte berufen, die in Rede stehenden ~rztlichen Zeugnisse 
auszustellen. Ich werde daher veranlassen, daß die vorliegende Problematik an 
den Verband der Amts~rzte Österreichs herangetragen wird, um eine reibungslose 
Vollziehung zu gew~hrleisten. Ein diesbezüglicher IIErlaß II kann im Hinblick auf 
die Stellung der Amts~rzte als Sachverst~ndige in Vollziehung des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 nicht ergehen. 

Zu 3.: 

Im Hinblick auf die Ausführungen zu 1. ist eine Novelle zum Familienlastenaus­
gleichsgesetz 1967 nicht erforderlich. 

Die Bundesministerin: 

(Dkfm. Ruth Feldgrill-Zankel) 
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